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ber die privat⸗ und volkswirtſchaftlichen Wirkungen der Verſicherung
iſt in den einſchlägigen erken viel geſchrieben worden 1. icht alle

ökonomiſch günſtigen Wirkungen können nun als Unmittelbarer
Gewinn gebucht werden, enn auch die ökonomiſche Beſſerſtellung m der
ege die Grundlage für eine reichere und freiere Entfaltung des ſittlichen
Lebens Wir werden aher auch Unſere Ausführungen ielfach an

Ein ſittlicher Ein⸗die wirtſchaftlichen Folgen anzuſchließen aben
fluß der Verſicherung iſt bei Individuum, Familie und Volksgemeinſchaft
unſchwer nachzuweiſen.

Die Verſicherung iſt, wie früher ſchon dargelegt wurde, ökonomiſch in
mancher Hinſicht dem Sparen gleichzuachten. Jedenfalls legt ſich derjenige,
der die Verſicherung ingeht, einen Sparzwang auf, den das
eben oder doch einen großen eil des Lebens durchzuführen hat, wofern

des Segens der Verſicherung ei werden will Der und
noch mehr die D  1 koſtet mancheinen viel Energie; denn muß
ſeine Usgaben beſchränken, ſeine Lebensanſprüche herabſetzen, bon ſeinem
Einkommen alljährlich eine beſtimmte Uote wegnehmen. Das wir aber
auch erzieheriſch, den haushälteriſchen Sinn, hält ab bon unnützen
Usgaben, chränkt den uxu ein, ſpornt ei und ſorgfältiger
Wirtſchaftsführung; das eben ird Unter die Deviſe vernünftigen
Maßhaltens geſtellt

Die Verſicherung ſtärkt das Gefühl der ühe und Sicherheit
Roſcher ieht den weſentlichen privatwirtſchaftlichen Utzen der Verſicherung
in der „Elimination des Zufa Die Furcht bor dem Zufall, bor

jenen ächten, die Unſerer Berechnung und Beeinfluſſung wenig oder gar
nicht Unterſtehen, ieg über dem Menſchenleben wie eine unheilſchwere

Vgl. insbeſondere Th Saski, Die volkswirtſchaftliche Bedeutung des Verfiche⸗
rungsweſens, Leipzig 1865; Wagner, Verſicherungsweſen, in Schönbergs Hand⸗
buch 4 376 ff; Makowiczka, Art Verficherungsanſtalten, un Bluntſchlis Staatswörter⸗
buch XI; Roſcher

öhlmann, Syſtem der Volkswirtſchaft I23 700 ff; A. Manes,
Verſicherungsweſen? 34 ff; Wörner, Allgemeine Verſicherungslehre?, Leipzig
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Die Befürchtung, daß die Früchte jahrelanger lrbeit durch ern
plötzliches Geſchick zerſtör werden önnen, die quälende orge, daß eines
age ittere Not für die eigene Perſon oder nach dem Tode für die
Angehörigen entſtehen nne, 1 niederdrücken auf das Seelen⸗
eben Uund äßt auch die ſittlichen Kräfte der eele nicht recht zUr Geltung
und Entwicklung kommen. Hier ieg ein run jener Unruhe und über⸗
triehenen Beſorgtheit, die ein Uhiges, Ringen nach öheren ewigen
Zielen nmögli macht, und bor der darum der Herr mM Evangelium
arn Nun iſt die Verſicherung zwar nicht im tande, den aus
dem eben berbannen. Gefahren und Verluſte leiben nach wie vbor
unvermeidlich. Was abei verloren geht, iſt als ſolches nicht wieder ein⸗
zubringen. Aber die Verſicherung einen materiellen Erſatz zur er⸗
fügung und äßt den Betroffenen ei und ohne erheblichen Schaden über
den Unglücksfall hinwegkommen. Die bor dem ufa iſt eliminiert.
An ihre I die Sicherheit, das Lebensſchifflein ohne merkliche Ver⸗
Uſte über alle Klippen Uund ntiefen hinwegzuſteuern. Dieſe Sicherheit
iſt ein Gut, das dem Verſicherungsnehmer auf jeden Fall als Entgelt für
ſeine gezahlten Prämien eil wird, auch enn zur Auszahlung einer
Verſicherungsſumme niemals kommen Und ſie iſt ein Gut, das
nicht euer rkauft ſein kann. Sie die Grundlage für eim
geordnetes wirtſchaftliches Arbeitsleben; ſie 10 ruhigem, beſonnenem,
mutigem Vorwärtsſtreben. Uhe und Sicherheit im wirtſchaftlichen eben
gibt auch dem ſittlichen eben einen ſichern Halt Wer über die chweren
Sorgen des Lebens hinauswächſt, vermag ſeine ſittlichen Kräfte für öhere,
außerhalb dieſes Lebens liegende lele einzuſetzen. Wer für die er⸗
ſtellung ſeiner Zukunft hat, was vernünftigerweiſe tun kann,
iſt nach früher gehörten Darlegungen des Thomas bon quin

einem tarken Gottvertrauen berechtigt. ami iſt ſein ſittliche eben
auf einem unverrückharen Grunde verankert.

Als eme olge des Verſicherungsweſens hat man auch in weiteren
Kreiſen zunehmenden Mut Uund Unternehmungsgeiſt beobachtet.
Urch die Verſicherung ewinnt die Einzelwirtſchaft Produktions⸗ und
Verkehrsfähigkeit, bor allem eil ihr Kredit ſteigt; dem Perſonalkredit
omm die Verſicherung ſtatten, eil ſie plötzliches Armwerden er  et,
dem Realkredit, eil ſie alle ſachlichen Grundlagen des Hredits ihrem
ökonomiſchen erte nach erhält Die Feuerverſicherung hat den mmo⸗
biliarkredit, ſoweit der Hausbeſitz in Betracht ommt, überhaupt erſt ge
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ſchaffen Die Beleihungsmöglichkeit der Lebensverſicherungspolice hat den
Kredit ungemein verbreitet Auch Mindervermögende erfreuen ſich, falls
ſie verſichert ſind, in der Geſchäftswelt und bei der Allgemeinheit eines
höheren Kredits Und können Unternehmungen ſchreiten, die on ein
Monopol der Reichen werden drohen Mut und Arbei ſind ſtarke

im täglichen am des Lebens, und enn ſie gefördert Und ge⸗
ſteigert werden, ſo edelute das einen außerordentlichen Gewinn in einer
Zeit, e8 zahlloſen Exiſtenzen ſittlicher rd ebricht, im am
des Lebens auf ihrem Poſten auszuharren.

Die Verſicherung iſt eine Art organiſierter Se  Ufe, der der
Verſicherte aus eigener 1 und eigenen Mitteln ätig iſt; was ihm ge
oten wird, iſt das re Entgelt für ſeine perſönlichen Leiſtungen
Die Verſicherung, die in weitem Umfange der Armenpflege g9e
treten iſt, iſt darum dieſer gegenüber als ein Fortſchritt anzuſehen, auch
in ſittlicher Hinſicht Es entſpricht viel mehr dem natürlichen Zweck des
Einzelmenſchen, daß 4 ſoweit als möglich aus eigener ra ſein
Daſein riſte, als daß EL für gewiſſe Lebensabſchnitte edigli auf die
Wohltätigkeit ſeiner Mitmenſchen angewieſen iſt Dieſes Bewußtſein
höht die Selbſtachtung und Selbſtveran

ortung, einer
vollkommeneren Auffaſſung der Berufspflichten und treiht 3zu unabläſſiger
Arbeit „In dem Bewußtſein der Selbſtverantwortlichkeit“, agt Makowiczka
(a O.) „Ueg die eichſte Quelle ſittlicher rhebung. Das Verſiche
rungsweſen, da auf einem weiten Gebiete die Wege einer wirk⸗
ſamen Se eröffnet, geſtaltet ſich omit einer ſittlichen ildungs
Ule und Ugleich einer politiſchen, indem ein freies Staatsweſen,
enn 2 vbon Dauer ſein ſoll, notwendig ſelbſtyerantwortliche, ſich elbſt
elfende Bürger vorausſetzt.“ Anderſeits iſt die Verſicherung Urchaus
nicht geeignet, den abſoluten Individualismus ördern und den Einzel⸗
menſchen unabhängig auf ſich ſelbſt en In ihrem eſen auf
Solidari Uund Gemeinſchaftsarbeit eruhend, nthält ſie neben dem An⸗
orn elbſttätigem Ringen die Mahnung, daß in der Gemeinſchaft die
Vollendung des menſchlichen Lebenszweckes iegt, ſie iſt omit eine rderin
echt ſozialer Geſinnung.

Noch VN einem andern Sinne eiger die Verſicherung die Verantwort⸗
ichkeit, indem ſie die Menſchen einer behutſameren Lehbens— und Wirt—
ſchaftsführung anleite Verſicherung, Meidung und Unterdrückung en
ſtets harmoniſch zuſammenwirken, und zwar VN der Richtung, daß durch
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vorbeugende Tätigkeit die Schädigung immer geringer Und die Notwendig⸗
keit eines Schadenerſatzes für die Verſicherung immer eltener ird on
im eigenen geſchäftlichen Ntereſſe ird die Verſicherung die Zahl der
Schädigungsfälle nach Kräften zu verringern en Sie em den
Verſicherten gewiſſe Maßnahmen zur Verhütung der VN rage kommenden
Gefahr, ſie chreibt die Anwendung vbon Maßnahmen Unter Androhung
von Nachteilen vor, ermäßig die Prämienſätze bei g9  er Befolgung der
Schutzvorſchriften. aſſiver Hausbau, hartes Dach, Beſeitigung bon
Exploſivſtoffen ſind Bedingungen bei der Feuerverſicherung, ſolide
Lebensweiſe bei der Lebensverſicherung; mehrere Lebensverſicherungen,
namentlich Ni England, Nordamerika, Skandinavien ge  ren den Abſti⸗
nenten Prämienrabatte. Wenn nun auch olch einſchränkende Quſeln
m neueſter Zeit bei den Lebensverſicherungen nfolge der Konkurrenz der
Verſicherungsunternehmungen ar zurückgegangen ſind, ſo iſt doch der er⸗

ieheriſche Einfluß des Verſicherungsweſens i weiten Volkskreiſen Uun⸗
verkennbar. Die Menſchen werden ſich tärker ihrer Verantwortung für
die Erhaltung der materiellen Güter und ihrer eigenen Lebenskra be⸗
wußt, ſie en rechtzeitig Schutz bor efahren, auf die ſie früher nie⸗
mand aufmerkſam ma  E, ſie meiden die Fahrläſſigkeit, ihre Lebens⸗
und Arbeitsweiſe ird in mancher Hinſicht rationeller und gewiſſenhafter.

Die Privatverſicherung hat ſich mit olz dieſes „ſozial⸗pädagogi⸗
chen“ influſſe erühmt Deutlicher und m weiterem Umfange I

hervor bei der Sozialverſicherung, die ihre Lehren, Anleitungen
und Warnungen gerade in jene Volkskreiſe hineintrug, die bisher einer
hygieniſch⸗vorbeugenden Erziehung aſt 10 entbehrten und bei denen
eshalb auch ezugli der Erhaltung des eigenen Lehens viel erſtaunlicher
Leichtſinn angetroffen wurde Die ſche Sozialverſicherung, Urſprüng⸗
lich für Entſchädigungszwecke ins eben gerufen, iſt jetzt vornehmlich bon
dem Grundſatze beherrſ „daß die letzten lele dieſer Verſicherung nicht
in der Überwindung bon Schadenwirkungen gipfeln, daß der Schutz
Arbeitsunfähigkeit iger iſt als die orge für die Arbeitsunfähigen,
und daß jede vorbeugend erhaltene Arbeiterleben ein nationales Uthaben
bedeute

7⁰ Vorbeugende Maßnahmen zur Erhaltung des Lebens eitens
der Verſicherungsträger ind mn enge getroffen, aber ebenſo ſucht man
die ernſte Mitwirkung bon Arbeitern und Arbeitgebern ördern Urch

1 Kaufmann, Schadenverhütendes Wirken mn der eu  en Arbeiterverfiche⸗
Lung, Berlin 1913,
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die Krankenverſicherung iſt zahlreichen Arbeitern ärztliche Behandlung und
Krankenhauspflege überhaupt erſt möglich geworden; ſie aben dadurch
die enntni. elementarer, Krankheit ver  ender und heilender Maßregeln

Und aben eimn Intereſſe der ſelbſttätigen Erhaltung ihrer
Arbeitskraft bekommen. Das großartig ausgebaute Heilverfahren der
nvalidenverſicherung die Kranken frühzeitig m Kurorte, Geneſungs⸗
heime, Hei  en, ihnen abgeſehen vbon den oft ſehr erfreulichen
unmittelbaren Heilerfolgen eine atiſche Erziehung vernünftiger
geſunder Lebensweiſe als wertvolles werbendes Kapital mit auf den Weg
egeben ird Die ſtaatliche Unfallverſicherung hat ein ganzes Syſtem
bon Unfallverhütungsvorſchriften geſchaffen, die bon kurzſichtigen Arbeitern
wie Arbeitgebern oft als Laſt empfunden werden mögen Aber
der Erfolg iſt nicht ausgeblieben. Die erhältnisza der Unfälle, der
ſchwereren und in letzter Zeit auch der leichteren, iſt bon Jahr Jahr
zurückgegangen 1. Unfälle mit tödlichem Ausgang zählte man V den Jahren
1897 bis 1907 0,80 auf 1000 Vollarbeiter, Iim 1911 0j,68
Auf 1000 Vollarbeiter entfielen m dem Zeitraum bon 1897 bis 1902
0,10 Unfälle mit auernd völliger rwerbsunfähigkeit, im 1911
nur mehr 0,05 Auch bei den Unfällen mit auernd teilweiſer Erwerbs⸗
unfähigkeit ank die erhältnisza bon 4,18 in den Jahren 1897 bis
1902 auf 3.97 M dem Zeitraum 381 und auf 2,64 im

1911 Unfälle mit vorübergehender rwerbsunfähigkeit mehrten
ſich zwar m den erſten Jahren der Verſicherung (vielleicht eil ſie jetzt
zahlreicher zur Anmeldung gelangten), agegen fiel ihre Zahl für 12
1000 Vollarbeiter bon 4,93 in 1909 auf 4.81 mn 1910 und 4,77
in 1911 ieſe Erfolge zum eil der feinen Mechanik der ſtets

Abervervollkommneten Unfallverhütungsvorſchriften zuzuſchreiben ſein
ebenſo iſt auch, wie Kaufmann (a d. O.) hierzu bemerkt, der erziehliche
Einfluß der Vorſchriften auf Unternehmer und Tbeiter m Rechnung
ellen Auf beiden Seiten ind für eine höhere Wertſchätzung des Ar⸗
beiterlebens nelle Erkenntniſſe Vor allem iſt erfreulich, daß auch
die Unternehmer ſich für die Erhaltung eines m ihrem Dienſte ſtehenden
Tbeiterleben in ſtärkerem Maße verantwortlich fühlen Nach den ge⸗
werblichen Unfallſtatiſtiken vbon 1897 und 1907 war die Zahl der durch

der Arbeitgeber eingetretenen Unfälle bon 16,81 auf 12,06 bom

Ebd Vgl. Laß und Zahn, Einrichtung und Wirkung der eu
Arbeiterverſicherung Berlin 1902, 161

Stimmen. LXXXIX 10
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Hundert, alſo etwa eln Viertel, zurückgegangen. Wenn auch eſchäft
iche Erwägungen zunächſt dieſen andel m den Anſchauungen veranlaßt
aben, ſo iſt doch jetzt auch die Überzeugung verbreitet, daß eine ethiſch
richtige Bewertung der Perſon des Arbeiters einen geſchäftlichen Erfolg
erbürg und daß leſe Bewertung die Grundlage des ganzen Verhältniſſes
zwiſchen Unternehmer und Tbeiter ſein muß

Nun werden der Verſicherung auch ſehr chlimme Wirkungen
nachgeſagt, die oft geradezu das Gegenteil bon dem arſtellen, was ſie
vorhin als en Gewinn bezeichneten. Die Verſicherung ſoll, eit
entfern die Selbſtverantwortung verſtärken, durch die Ausſicht auf den
beſtimmten rſa etwaiger Verluſte ähmend auf die orſorge und Schaffens⸗
1 des Verſicherten einwirken. Die ahrläſſigkeit werde gefördert, da
twaige dadurch entſtehende Schäden doch gedeckt würden Die Verſiche⸗
rungsſumme reize den Verſicherten in ſo ohem rade, daß das Er:
eignis, das Bedingung der Auszahlung iſt, durch grobfahrläſſige oder
doloſe andlung ſelbſt ewirke. Auf denſelben otiben beruhe die m der
modernen Sozialverſicherung als unerwuün  e olge maſſenhaft beobachtete
Simulation und Rentenhyſterie.

Die Verſicherung kann auch das iſt nicht zu leugnen ein alſches
Gefühl der Sicherheit hervorrufen, allerdings m der ege wohl nuUur bei
ſolchen, die hnehin wenig Schaffensdrang und Arbeitsfreude empfinden
und von der Verſicherung das erwarten, was ihr eigener

Weſen der Verſicherung liegen aber olche Erwartungen nicht
begründet. Sie will grun  1 nicht bereichern, ondern nUur Schaden
erſetzen, und zwar war bisher allgemein die ege maßgebend, daß nur
wirklicher Schaden (damnum emergens), nicht auch Gewinnentgang
(ucrum cessans) entſchädigt Tde Erſt V üngſter Zeit iſt die Ge⸗
ſetzgebung, zuer i Frankreich, dann auch V Deutſchland Gunſten der
Mietverluſtverſicherung bon dieſer Auffaſſung hinſichtlich des Gewinnentgangs
abgewichen. Die Verſicherung leiſtet alſo nicht 0  e  e wie regelmäßige
Einkommenquellen Uund hat für eine Qusreichende Wirtſchaftsführung nicht
entſern jene Bedeutung wie etwa Arbeitskraft und moeſtierte Kapital
Von ihr nli  e erwarten darum ni anderes, als den Ver
ſicherungsgedanken verkennen und überſpannen.

Derartige Überſpannungen können befürchtet werden, enn die Ver—
ficherung durch Staatszwang bei großen Volksmaſſen eingeführt wird,
denen die volle Einſicht in die Verſicherungszwecke e Mit echt warnte
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darum auch der rühere Staatsſekretär Graf bon Poſadowsky m einer viel⸗
beachteten Reichstagsrede vbom März 1905 bor einer unbeſchränkten Aus⸗
dehnung der Verſicherung auf immer weitere Kreiſe, die ſchließlich ganz Deutſch
and in eine große Verſicherungsanſtalt Umwandle Daß aber die bisher in
die Sozialverſicherung einbezogenen eutſchen Tbeiter allgemein nfolge da⸗
von weniger regſam und ſtrebſam geworden ſeien, daß der arſinn, die
eigene Vorſorge und Schaffenskraft be ihnen erſchlafft ſei, TIde mit Unrecht
behauptet. Das Gegenteil läßt ſich erweiſen 1. Die Vorſorge für die Zu⸗
Un nde ihren Ausdruck im Sparen und m der Privatverſicherung.
Ein Zurückgehen der Spartätigkeit und der Beteiligung privaten Ver⸗
ſicherungen wurde auch m der Tat von Peſ

en als unausbleibliche
olge der rbeiterverſicherung vorausgeſagt. In Wirkli  El aber hat
das Volk nfolge der Leiſtungen der rbeiterverſicherung den Wert der
zurückgelegten Spargroſchen mehr elernt und hat ſi mit er⸗
neutem Fer aufs Sparen erlegt In den Jahren 0—1 iſt die
Zahl der Sparkaſſenbücher bon 14,8 Millionen auf 21,5 Millionen und
die Summe der inlagen bon 8838 auf Millionen geſtiegen An
dieſen Erſparniſſen ind vorzugsweiſe die Tbeiter beteiligt, während die
beſitzenden Klaſſen ihre Gelder mehr m ertragreicheren Staats⸗ und Kom⸗
munalpapieren, Pfandbriefen der Hypothekenbanken und Lan  aften, in
Aktiengeſellſchaften, Genoſſenſchaften uſw anlegen. Weiterhin hat die
rbeiterverſicherung die richtige enntni Und Schätzung der Verſicherung
überhaupt verbreitet, und die Arbeiterkreiſe aben ſich für die neu auf
gekommene Volksverſicherung in eit rrerem Maße aufnahmefähig gezeigt,
als meiſtens erwarte wurde Die durch die Volksverſicherung garantierten
Verſicherungsſummen ſind von 621½ Millionen Iim re 1888 auf
1749½½ Millionen Im 1911, alſo um mehr als das Zwölffache
geſtiegen Mit einer tatkräftigen Sorge für die Zukunft ird alſo in
Arbeiterkreiſen rnſter als ehedem Daß die Zwangsverſiche⸗
rung den eu  en Tbeiter überhaupt moraliſch geſchw Uund ſeiner
Initiative und Arbeitsfreudigkeit eraubt habe, iſt eine Anklage, die nie
vereinbar iſt mit dem ungeahnten Aufſchwung der eutſchen Induſtrie, die
zeitlich mit der Ausbildung Und Auswirkung der deutſchen rbeiterverſiche⸗
rung zuſammenfällt. Mit welchen Armeen hat denn die deutſche nduſtrie
die großen en auf dem Weltmarkte geſchlagen? Das doch

Vgl. Hitze, Zur Würdigung der eu  en Arbeiterſozialpolitik 120
10*
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keine entkräfteten Arbeitermaſſen Und was anders hat den letzten
Jahren eine ropma nach der andern bewogen, die deutſche Verſicherung

größerem oder geringerem Umfange nachzubilden, als die geſteigerte
Konkurrenzkraft der eu  en Arbeiterſchaft?

Die ſichere Ausſicht daß die Verſicherung Schädigungsfalle eine
Geldſumme za kann für morali ſchwache Menſchen eimne ſchwere Ver⸗
ſuchung ſein, das ſchädigende reignis herbeizuführen lele ſind
der erſuchung rlegen Die des Verſicherungsbetrugs iſt ſo
alt wie die Verſicherung ſelbſt Zwar wählen die Verſicherungen ihr Objekt

der Weiſe aus daß das ſchädigende reignis für den Be
troffenen „Zufall“ iſt ami ſoll geſagt ſein das ſchädigende reignis
muß mögli gar nicht bon ihm ſelbſt ewirkt werden önnen, wie bei
der Hagelverſicherung, oder eS muß doch die Bewirkung des Ereigniſſes
möglichſt das ntereſſe des Betroffenen ſein So übertrifft hin⸗
ſichtlich der Lebensverſicherung auf den elgenen ode  0 die lehe zum
eigenen eben der ege jede beim Eintritt des ode realiſierbare
Vermögensintereſſe des Verſicherten wie auch der nächſten Angehörigen
Die Verwandtenliebe ird für gewöhnlich als ar vorausgeſetzt
Um bon der Tötung derjenigen Perſon abzuhalten, deren Tod die zu
zahlende Verſicherungsſumme bedingt Doch beſchäftigen Gatten⸗ und er⸗
wandtenmor aus nla Lebensverſicherung wieder bon Zeit

Zeit den Strafrichter In England und Amerika en olche Kriminal⸗
fälle früher geweſen ſein In den letzten Jahrzehnten wollen ta⸗
iſtiker Und Nationalökonomen den Kindsmord als düſtern Schatten
beobachtet aben, welcher der neuerdings eingeführten Kinderverſicherung
(einer Kapitalverſicherung auf den ode des Kindes) folgt? Wo dieſe
Kinderverſicherung Unbe  rän geſtattet iſt Uund betrieben wird wird
wieder der Nachweis erbringen verſucht daß die Sterblichkeit verſicherter
Kinder weit er ſei als die der Unverſicherten, eil die Eltern durch die

Ausſicht ſtehende Verſicherungsſumme zur Vernachläſſigung oder gar
zur abſichtlichen Tötung der Kinder veranlaßt würden Wir aben
Statiſtiken dieſen Nachweis führen ſuchen, aber auch andere

das gerade Gegenteil beweiſen Jedenfalls kann bei herzloſen und
notleidenden Eltern die Verſuchung ſehr ar werden, und ver  iedene

Vgl. Wagner, Verſicherungsweſen 366 ff; Manes, Verſicherungsweſen?
2  2 Vgl. Manes 277
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Geſetzgebungen aben gut aran getan, ranten aufzurichten In Frank⸗
reich iſt die Todesfallverſicherung bon Kindern Unter ahren, m Belgien
vbon Kindern Unter drei Jahren verboten. Das engliſche eſe beſtimmt,
daß beim Tode eines Kindes Unter fünf Jahren nicht mehr als 120 Mark,
beim ode eines Kindes Unter zehn Jahren nicht mehr als 200 Mark
ausgezahlt werden dürfen Nach dem deutſchen Reichsgeſetz über den
Verſicherungsvertrag ird die Zuſtimmung des Vormundſchaftsgerichts
erlangt, enn die Verſicherung auch für den Fall abgeſchloſſen wird, daß
das ind vbor Vollendung des ſiebten Jahres 1 und die Verſicherungs⸗
ſumme die gewöhnlichen eerdigungskoſten überſteigt. Ußerdem hat das
Aufſi

a eſtimmt, daß für das er bis dritte Lebensjahr höchſtens

Mark, für das vierte öchſtens 100 Mark, für das echſte und ſiebte
höchſtens 200 Mark, Uund m beſonders gearteten en ausnahmsweiſe
bis 300 Mark ausbezahlt werden. Die Gefahr eines verbrecheriſchen
Eingreifens iſt noch größer bei der Verſicherung auf ein remdes eben.
Nach eu  em Geſetz iſt darum hier die ſchriftliche Zuſtimmung des
Dritten erforderlich, ſpekulativen, m verbrecheri  er Abſicht eingegangenen
Verſicherungen vorzubeugen.

Hinſichtlich der Sachverſicherung ind Brandſtiftung und inkenmachen
eines Schiffes beſonders gefürchtete Tten des Verſicherungsbetrugs. egen
leſe beiden Delikte aben aher auch die Strafgeſetzbücher der meiſten
Länder ſchwere Strafen beſtimmt So iſt im e².u  en eich feſtgeſetzt,
daß, wer m betrügeriſcher Abſicht eine Feuersgefahr verſicherte ache
in ran ſetzt oder ein Schiff, welches als ſol oder N ſeiner Ladung
oder in ſeinem Frachtlohn verſichert iſt, ſinken oder randen macht, mit

bis zu zehn Jahren und Ugleich mit Geldſtrafe von 150 bis
6000 Mark beſtraft wird. In der Viehverſicherung ſcheint die fahr
läſſige oder abſichtliche Herbeiführung des Verſicherungsfalls ſtets ſehr el
geweſen ſein. Hier ſoll die Kontrolle der na  arlichen Mitverſicherten
als Gegenwehr dienen, weshalb m der Viehverſicherung auch vorzugsweiſe
lokale Vereine auf Gegenſeitigkeit anzutreffen ſind

Überall, wo der Verſicherungsbetrug nicht von atur aus rmögli
iſt, Ucht ranken dagegen aufzurichten. Die bor Ver⸗
ſicherungsbetrug, insbeſondere bor betrügeriſcher Herbeiführung des er⸗
ſicherungsfalls iſt allgemein. en alſo in der Verſicherung gewiſſe
Anreize verborgen liegen, die willensſchwache Individuen immer wieder
er Tat drängen
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Der kanadiſche Schriftſteller am  E betont mit Recht, daß die Ver⸗

ſicherung, weil einen rad der Ungewißheit in ſich ſchließend, ſchon hier⸗
durch mehr als andere Geſchäfte zum Betrug reiz Bei einem einfachen
Kaufgeſchäfte, das ſich Zug Zug ollzieht, iſt die Möglichkeit des Be
ru äußerſt gering Sie in dem Maße, als das Geſchäft kompli⸗
ierter wird, als zwiſchen Leiſtung und Gegenleiſtung Zeit, Raum, Be⸗
dingungen und Uerlei Ungewißheiten ſi einſchieben. ies iſt aber wohl
nirgends mehr der Fall als bei großen Verſicherungen, die inſofern Be⸗
trügereien Vorſchub leiſten. Hier HV indes noch ein nderes oment
verſtärkend mit, namentlich ſoweit eS ſich böswillige Herbeiführung des
Verſicherungsfalls andelt Wer ruhig Uund objektiv atur und Leiſtung
des Verſicherungsweſens beurteilt, ird ſich nie ſolcher Handlungsweiſe
hinreißen en Denn die Verſicherung bereichert nicht Abgeſehen bon
einigen en der Lebensverſicherung und einigen abnormen en der
Sachverſicherung, ird grundſätzli nur łſa für den entſtandenen Schaden
geboten, und dazu oft noch recht unzulänglich. Es ſtehi alſo kein blühendes
Geſchäft in Ausſicht Was aber auf gewiſſe Menſchen einen Unwider⸗
ehlichen eiz Usübt, iſt die blanke Summe Geldes, die mit einem Schlage
in den eſt des Verſicherten eingeht, ſobald die rohende Gefahr reignis
wird Geldbeſitz iſt nach ihrer Schätzung das irdiſche Gut und ſtellt
Iun ihrem ehen eine arke ſuggeſtive Macht dar Die auri fames
im 1  en Sinne, die Geldgier iſt bei Brandſtiftungen, Verwandten
morden und andern Verbrechen an  . der Verſicherung das Hauptmotiv
der Tat

In derſelben Richtung IV noch verſtärkend eine recht oberflächliche,
aber ſehr verbreitete Auffaſſung bon der Verſicherung. In echt indivi⸗
dualiſtiſchem Sinne betrachten viele jede Verſicherung ledigli als einen
privatrechtlichen Vertrag, der nach dem Grundſatze Do Ubt des beiderſeitig

erfüllen ſei Sie überſehen abet den ökonomiſchen Charakter der Ver
ſicherung, ſie überſehen, daß die Verſicherung einen Gefahrenausgleich he⸗
zwe und daß auf ſolidariſtiſcher Grundlage die ungünſtigen Riſiken durch
die günſtigen gedeckt werden en Hat nun ein Verſicherter jahrelang
ſeine Prämien entrichtet, ſo glaubt einen Anſpruch auf eine Gegen⸗
eiſtung der Verſicherung aben Uund Ucht die Verwirklichung dieſes
Anſpruchs ogar Irers oder zu fördern. Daß die Verſicherung

Vgl. Manes, Ver

erungsweſen 175
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ihre Verpflichtung der Geſamtheit der Verſicherten gegenüber durch 0
in Schaden  en erfüllt hat, wird erſehen, benſo daß ein Verſicherungs⸗
betrug letzten nde ein Unrecht die Geſamtheit der Verſicherten
darſtellt. Mißſtände können nur L  m werden durch die Wahr
heit, durch genügende Aufklärung der beteiligten Kreiſe über die volks⸗
wirtſchaftlichen Uund en Grundlagen der Verſicherung. „Wenn nicht
viele nzeichen täuſchen“, chreibt ane (a 45), „ſo nehmen die
Verſicherungsbetrügereien in allen ihren rten in dem Maße ab, in welchem
der Gedanke der Verſicherung verbreitet ird Mit der Aufklärung der
Menſchen über die ſozialen orteile der Verſicherung, über den ohen Wert
gegenſeitigen Beiſtandes, muß die Achtung bor dieſer Einrichtung zunehmen
Und das Pflichtgefühl jede einzelnen allen andern Verſicherungsteilnehmern
gegenüber wachſen.“

Solange die Zwangsverſicherung der eu  en Tbeiter beſteht, Urde
die Befürchtung ausgeſprochen, daß die Verſicherungsbetrügereien jetzt
nehmen würden, da die Tbeiter einer aufgezwungenen Verſicherung en⸗
über feindlicher geſinnt Und mehr eltend machen würden als bei
einer frei gewählten Verſicherung, die 2 noch auf dem reinen Gegen⸗
ſeitigkeitsprinzip beruhe. Die Befürchtungen verdi  eten ſich allm
lauten Klagen über Uerlei betrügeriſche ethoden der Tbeiter, ſich VN
den eſt einer ente ſetzen; ſchließlich laubte M den Einfluß ner
allgemeinen Rentengier beobachten, die auf dem Wege der Maſſenſuggeſtion
die Arbeiterſchaft infiziere. Den ſchärfſten Angriff dieſer Art unternahm
Anfang 1913 der Berliner Univerſitätsproöfeſſor Ludwig ernhard, der
im weſentlichen die verſchiedenen aus Unternehmer⸗ und Arztekreiſen
hobenen W  Tfe einer chweren öffentlichen Anklage die Sozial⸗
verſicherung zuſammenfaßte 1. Vorwiegend ichtete ſeine or

Tſe
die Unfallverſicherung, aus der ihm beſonders reichliches ateria vorlag,
ohne jedo hnliche nde in der Kranken⸗ Und Invalidenverſicherung
m Abrede en Nach Bernhards Darſtellung hat das Unfallverſicherungs⸗
geſetz unberechtigten Anſprüchen, ißbrau m weiteſtem Umfange

ernhard, Unerwünſchte Folgen der eu  en Sozialpolitik, Berlin 1912.
Aus der ethe der Gegenſ chriften eten hier rwähnt: Fr. Hitze, Zur Würdi⸗
gung der eu  en Arbeiter⸗Sozialpolitik (mit Beiträgen von Dr Wuermeling und
Dr Faßbender), M.⸗Gladba 1913; Stursberg, Unerwün  E Folgen deutſcher
Sozialpolitik? onn 1913; Stephinger, Verſicherung und Geſellſchaft, ena 19183

Lenz m den Preußiſchen Jahrbüchern CLI (1913) 543
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Veranlaſſung egeben. Der verſicherte rbeiter, der einen nfa erlitten,
Ucht Uunter allen mſtänden in den eIt einer ente, eines mühe⸗
oſen Einkommens gelangen. Zu dieſem Zweck übertreibt und ſimu
zer merzen und Beſchwerden, unterſtützt nicht das Heilverfahren.
Ja das Verlangen nach ente und der fortwährende Gedanke das
Unfallverſicherungsgeſetz Und die bon ihm verliehenen beherrſcht das
Innenleben des Arbeiters in ſo ſtarkem rade, daß eine in einen
geradezu krankhaften Zuſtand ger iſt dies der Zuſtand der „Unfallgeſetz.
neuroſe“, die ihre ätiologiſche Erklärung nicht etwa, wie die traumatiſche
euroſe, Uunmittelbar In dem erlittenen nſa udet, ondern m dem Un⸗
fallgeſe bzw den ſychiſchen in  en dieſes Geſetze ernhar nenn
teſe neuzeitliche Krankheitserſcheinung auch Rentenhyſterie und Rentenſucht,
die zwar keinen irekten und ewußten Betrug nthält wie die Simulation,
aber doch eine ganz außerordentliche Willensſchwäche berrät le Schwere
der Anklage ieg bor allem darin, daß die hier bon ernhar geſchilderten
u  nde als typi für die Arbeiterſchaft hingeſtellt werden, und
daß der Verfaſſer aus dieſer Anſchauung heraus von einer „Volksſeuche“,
einem „Krebsſchaden Organismus unſerer geſamten Arbeiterſchaft“
ſpricht recht, ſo die Verſicherungsgeſetzgebung tatſ

1
einen „depravierenden Einflu auf das ehben Unſerer Tbeiter⸗

ausgeübt, der durch keine noch ſo ſegensreichen Wirkungen aus⸗
geglichen Tde.

Nun ſind aber die nklagen, vor allem ſoweit ſie V Verallgemeinerungen
ſich ergehen, VN ebenſo unwiſſenſchaftlicher wie ungerechter Weiſe übertrieben
Daß die Tbeiter ſeit Einführung des Unfallverſicherungsgeſetzes eine ge⸗
wiſſe Begehrlichkeit nach der ente eigten, kann nicht geleugnet werden
Es entſpricht das allgemein beoba  eten Vorgängen Im geſamten Ver⸗—
ſicherungsweſen, auch innerhalb der öheren geſellſchaftlichen Kreiſe Aber
daß nun der Gedanke an die ente allgemein einen beſtimmenden Einfluß
auf das Seelenleben des Arbeiters beſitzt, iſt durch ni be⸗
weiſen. Es iſt doch nUur eine phantaſtiſche Konſtruktion, daß der Gedanke
an die Entſchädigungsberechtigung ein „Gemeingut der Maſſe“, ein V  ogma
in der Volksſeele“ iſt das nach den Geſetzen der Pſychologie der Maſſen
eine allgemeine „ſeeliſche Infektion“ hervorruft 1. Der rbeiter, der noch
ein bißchen na  en ird dieſes ogma der Volksſeele nicht akzeptieren.

ernhard, Une Folgen der eu  en Sozialpolitik



Die en Wirkungen der Verſicherung 157

Er weiß ſehr gut, daß die Unfallverſicherung die Folgen des Unfalls durch
aus nicht voll entſchädigt, ondern daß fi bei voller rwerbsunfähigkeit
regelmäßig nur zwei Drittel des rbeitsverdienſtes ewährt, bei teilweiſer
Erwerbsfähigkeit nur einen entſprechenden Teil davon Die Entſchädigungs⸗
leiſtungen der Sozialverſicherung leiben überhaupt grundſätzli Unter dem
Exiſtenzminimum, bon betrügeriſcher Erlangung der Renten bon born⸗
herein zurückzuſchrecken. Der erletzte ſtellt ſich, enn er wieder rwerbs⸗

ird und wieder den regelmäßigen Lohn rhält, mei eit eſſer
als bei der ente Das finanzielle Intereſſe des Verletzten 1 der ieder⸗
herſtellung ſeiner Geſundheit und Arbeitskraft iſt alſo größer als das⸗
jenige Bezuge der Unfallrente auf run des erluſte der Erwerbs⸗
fähigkeit. Dieſer einfache Gedankengang, der jedem Tbeiter klar vor Ugen
iegt, muß gegenüber den ſuggeſtiven in  en eines Maſſendogmas über
die Rentenberechtigung mäßigen wirken und iſt geeignet, die allgemeine
Rentenſucht zurückzudämmen.

Daß Simulation und Übertreibung im Gefolge der Verſicherung auf
reten, iſt eine allerdings unleugbare Tatſache. Und zwar kommen nicht
bloß zahlreiche kleine unwahre Darſtellungen vor, wie ſie im geſchäft
en eben leider ielfach ſind, mit großem Geſchick werden auch
zuweilen Beſchwerden maßlos übertrieben oder mptome ſimuliert, wie
ſie der Arzt zur Konſtatierung eines beſtimmten oder Uſtande be⸗
nötigt. Ganz vereinzelt ird mit großem Raffinement auch ein ganzes
Krankheitsbi ſimuliert Indeſſen iſt das Simulanientum noch keine
Volksepidemie Praktiſche Arzte, wie Faßbender und Mittelhäuſer, ſind
der Anſicht, daß die Simulation durchweg nur von moraliſch minder⸗
wertigen, arbeitsſcheuen Individuen ge wird, für die das un die
Quinteſſenz des łdi  en Lebens ausma „Der größte Teil unſerer
Tbeiter hat keinen ſehnlicheren Wunſch, als m ungeſchwächter rd und
im 0

eſt der Geſundheit der Arbeit nachgehen können, denen die
Arbeit ein ebenſo noͤtiges Lebenselement iſt wie Licht Und Luft, und die
ſelbſt auf ganz gerechte an die Kaſſe verzichten, —  4. nicht bon
irgend einer eite des Ausnutzens der Kaſſe bezichtigt werden können.“
Wenn jetzt neben die redliche Arbeit die Simulation ſich rängt, um von
dem großen Volkseinkommen einen Anteil erhaſchen, ſo iſt das im
Volksleben eine ähnliche Teiler  einung, wie wenn früher profeſſionelle
Nichtstuer ſich auf einen geſchäftsmäßigen Bettel verlegten.

Vgl. Faßbender Iin dem erwähnten Buche von Hitze
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Die ſtatiſtiſchen Unterſuchungen, die den wachſenden Umfang der Simu⸗
lation darzuſtellen ſuchen, ſind rigens mit Vorſicht aufzunehmen. Wie
ernhar geſteht, aſſen ſich motoriſche Schwächezuſtände und merzen
el ſo ſimulieren, daß der Nachweis der Uſchung verſagt. Sehr
zu entdecken iſt auch die „Simulation des Urſächlichen Zuſammenhangs“,
die m einer wiſſentlich falſchen Datierung der Krankheitserſcheinungen be⸗

ſo daß alſo Beſchwerden auf den nfa zurückgeführt werden, die
ereits bor demſelben eſtanden aben Und gerade ieſe Art Simulation
ſoll die häufigſte ſein.

Noch unſicherer ſind die Angaben über die vielgenannte Renten⸗
hyſterie oder Unfallgeſetzneuroſe. Die ati kann hier ſchon

deſſentwillen keinen ſtarken Glauben beanſpruchen, eil ſie für ihre
Beobachtungen Urchaus keinen einheitlichen Begriff der Krankheitserſcheinung
zu Grunde legt Die ervorragendſten mediziniſchen Autori  en aben für
derartige krankhafte orgänge auf den äußerſten Grenzgebieten des Seelen⸗
lebens noch keine ſcharfe Definition gefunden, ⁴„E handelt ſich hier nach
Bernhards orten ern Krankheitsgebiet, auf dem Unter den
Arzten die größte Un  el herrſ Die Beobachtungsreſultate weichen
denn auch ganz erhebli voneinander ab 1 Während Hoche, ruümpe
und Quincke die Rentenhyſterie ereits als Maſſenerſcheinung wahrnehmen
wollen, können praktiſche Arzte und die Bonner Profeſſoren Fr Schultze
und Stursberg Unter den Unfällen nur ſehr wenig Neuroſen, und Unter
dieſen erſt recht wenig Unfallgeſetzneuroſen feſtſtellen. Nach einer ati
elen auf bis Ung  e nuUur bis Unfallneuroſen.
me andere, bon dem trektor der Bochumer Knappſchaftsberufsgenoſſen⸗

erfaßte atiſtik, die bon Beamten und Arzten der Genoſſenſcha
gemeinſam durchgeſehen iſt, ſtellt Unter 530 gemeldeten Unfällen nur
48 Fälle eſt, die Unter die ſogenannte Rentenhyſterie ſubſumiert werden
onnten.

Angeſichts ſolcher Zahlen iſt ungerecht, bvon einem E

ra⸗
bierenden Einfluß des Geſetzes 3 u prechen Man ſoll aber
auch ſein Auge nicht ver  leßen gegenüber den wirklichen efahren, die
einer allgemein ſegensreichen Wirkſamkei der Verſicherungsgeſetze und der
Si  et Unſeres Volk  arakters drohen. Zunächſt können hier die Arzte
mit der heilenden auch eine erziehende und eſſernde Tätigkeit berbinden

1 Vgl azbender Iin dem erwähnten Buche von Hitze
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„Durch vernünftige ſachgemäße Begutachtung und auch Behandlung der⸗
artiger Unfallkranker iſt 8 icherli möglich, die ſchlimmſten Mißſtände
zu beſeitigen. Leider ird aber heutzutage noch gerade bon ärztlicher
elte nach dieſer Richtung viel geſündigt.“! Vor allem aber aben die
aktoren, die erzieheri und aufklärend in der Arbeiterſchaft 10 ſind,
eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Es muß immer mehr gemeinſame
Überzeugung der Tbeiter werden, daß die Verſicherung auf einem ſitt⸗
en Fundamente, auf dem ſolidariſchen Zuſammenwirken des ganzen
Standes beruht, daß der Endzweck der Verſicherung das Wohl der
bedürftigen Arbeitsgenoſſen, nicht die Aufſpeicherung bon Schätzen iſt, daß
jede Art betrügeriſchen erſuche ſich letztlich die geſamte rbeiter⸗

ichtet, und daß Reinerhaltung und Ehre des ganzen Standes auf
dem Spiele ſteht

Cramer und Eichelberg, Die funktionellen Neuroſen, im ehrbuch der
rbeiterverficherungsmedizin, eipzig 1913 517
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